
 

  

S 7 RJ 1191/01 A

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 6
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 1191/01 A
Datum 26.11.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 RJ 140/03
Datum 20.01.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Landshut vom 26. November 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die Leistung einer Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit bzw. Erwerbsminderung.

Der 1953 geborene KlÃ¤ger, ein in seiner Heimat lebender StaatsangehÃ¶riger von
Bonsien und Herzegowina, hat keinen Beruf erlernt. In der Bundesrepublik
Deutschland war er zwischen dem 03.05.1990 und dem 02.05.1993 als
Waldarbeiter versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt, anschlieÃ�end war er arbeitslos
bis 30.09.1994. In seiner Heimat hat er BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen
Rentenversicherung vom 19.04.1971 bis 04.03.1990 entrichtet. WÃ¤hrend seiner
TÃ¤tigkeit in Deutschland hat er am 10.12. 1992 einen Arbeitsunfall erlitten
(Prellung des rechten FuÃ�es), fÃ¼r den eine EntschÃ¤digung nicht gewÃ¤hrt wird,
nachdem der Arbeitsunfall eine Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit von wenigstens
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20 v.H. nach dem Wegfall der ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht hinterlassen habe. Die
seinerzeit zum Sozialgericht Dortmund gegen die Ablehnung einer EntschÃ¤digung
erhobene Klage war erfolglos, die Berufung zum Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen wurde mit Beschluss vom 14.01.2000 zurÃ¼ckgewiesen (L 17 U 177/99).
Als Ergebnis der Beweisaufnahme wurde festgestellt, dass wesentliche
FunktionseinschrÃ¤nkungen am rechten FuÃ� nicht bestÃ¼nden.

Am 01.08.2000 beantragte der KlÃ¤ger bei der Beklagten die Zahlung einer Rente
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Im Gutachten der Invalidenkommission S.
vom 17.08.2000 wurde der KlÃ¤ger noch fÃ¼r fÃ¤hig erachtet, TÃ¤tigkeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes vollschichtig zu verrichten, wobei lÃ¤ngeres Stehen
und Gehen und das Heben und Tragen schwerer Lasten nicht mÃ¶glich sei.

Mit Bescheid vom 12.01.2001 und Widerspruchsbescheid vom 20.06. 2001 hat die
Beklagte den Antrag abgelehnt. Zum einen habe der KlÃ¤ger im Zeitpunkt der
Antragstellung die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r eine
RentengewÃ¤hrung nicht erfÃ¼llt, nachdem im maÃ�geblichen FÃ¼nf-Jahres-
Zeitraum vom 01.08.1995 bis 31.07.2000 keine PflichtbeitrÃ¤ge vorhanden seien
und nicht jeder Kalendermonat vom 01.01.1984 bis 31.07.2000 mit
Anwartschaftserhaltungszeiten belegt sei. Zum anderen sei er noch in der Lage,
vollschichtig leichte Arbeiten zu verrichten, weshalb BerufsunfÃ¤higkeit nach den
bis 31.12.2000 maÃ�geblichen Vorschriften nicht gegeben sei. Gleiches gelte fÃ¼r
das ab 01.01. 2001 geltende Recht.

Dagegen hat der KlÃ¤ger zum Sozialgericht Landshut Klage erhoben. Zur
AufklÃ¤rung des Sachverhalts hat das Sozialgericht das von dem Internisten und
Radiologen Dr. R. am 17.03.2002 nach Aktenlage erstattete Gutachten eingeholt.
Dieser hielt den KlÃ¤ger noch fÃ¼r fÃ¤hig, eine vollschichtige TÃ¤tigkeit
auszuÃ¼ben. Unzumutbar seien lÃ¤ngere Gehbelastungen, ganztÃ¤giges Stehen,
das Heben und Tragen schwerer Lasten, Zwangshaltungen und gebÃ¼ckte
Arbeitsweise. Leichte TÃ¤tigkeiten in wechselnder KÃ¶rperhaltung ohne stÃ¤ndiges
Gehen in temperierten RÃ¤umen und nicht auf Leitern und GerÃ¼sten seien dem
KlÃ¤ger noch mÃ¶glich.

Nach AnhÃ¶rung der Beteiligten hat das Sozialgericht die Klage mit
Gerichtsbescheid vom 26.11.2002 abgewiesen. Der auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt verweisbare KlÃ¤ger sei nach den Feststellungen des gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen Dr.R. noch in der Lage, vollschichtig bzw. wenigstens sechs
Stunden tÃ¤glich zu arbeiten, weshalb ein Anspruch auf Rente wegen
Erwerbsminderung bzw. Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit nicht bestehe.

Dagegen richtet sich die Berufung des KlÃ¤gers zum Bayer. Landessozialgericht. Er
trÃ¤gt vor, er sei mit einer Entscheidung ohne Ã¤rztliche Begutachtung nicht
einverstanden.

Zur AufklÃ¤rung des Sachverhalts hat der Senat AuskÃ¼nfte der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Westfalen-Lippe sowie der Firma F. GmbH vom 06.05.2003
Ã¼ber die vom KlÃ¤ger in Deutschland verrichtete TÃ¤tigkeit eingeholt. Nach
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Angaben des Arbeitgebers habe es sich um eine ungelernte TÃ¤tigkeit bei
Entlohnung nach freier Vereinbarung gehandelt. Nach Beiziehung der Unfallakten
der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Nordrhein-Westfalen sowie der
Klageakten des Sozialgerichts Dortmund (S 21 U 71/95) hat der Senat den
OrthopÃ¤den Dr. F. zum gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen bestellt. Im Gutachten
vom 15.10.2003 nach persÃ¶nlicher Untersuchung des KlÃ¤gers hat der
SachverstÃ¤ndige ausgefÃ¼hrt, seit September 1996 kÃ¶nne der KlÃ¤ger acht
Stunden tÃ¤glich ohne qualitative EinschrÃ¤nkungen alle Ã¼blichen MÃ¤nner-
arbeiten aus jeder KÃ¶rperposition verrichten. Die WegefÃ¤higkeit sei nicht
eingeschrÃ¤nkt. Hierzu hat sich der KlÃ¤ger trotz Aufforderung nicht geÃ¤uÃ�ert.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�, die Beklagte unter Aufhebung des
Gerichtsbescheides des Sozialgerichts Landshut vom 26.11.2002 sowie des
Bescheides vom 12.01.2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
20.06.2001 zu verurteilen, ihm aufgrund des Antrags vom 01.08.2000 Rente wegen
ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit, weiter hilfsweise wegen
Erwerbsminderung zu leisten.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

BezÃ¼glich weiterer Einzelheiten des Tatbestandes wird im Ã�brigen verwiesen auf
den Inhalt der beigezogenen Rentenakten der Beklagten sowie der Klageakten des
Sozialgerichts Landshut, der Unfallakten der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft Nordrhein-Westfalen und des Sozialgerichts Dortmund, die
sÃ¤mtlich Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig. In der
Sache erweist sie sich jedoch als unbegrÃ¼ndet.

Der KlÃ¤ger ist seit Antragstellung nicht erwerbsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 44 Abs.2
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) â�� gÃ¼ltig bis 31.12.2000 und
vorliegend im Hinblick auf die im Jahre 2000 erfolgte Antragstellung noch
anwendbar -, weil er nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare
Zeit auÃ�erstande ist bzw war, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser
RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu
erzielen, das monatlich 630,00 DM Ã¼berstiegen hat. Er war und ist aber auch nicht
wenigstens berufsunfÃ¤hig, weil seine ErwerbsfÃ¤higkeit noch nicht infolge von
Krankheit oder anderen Gebrechen oder SchwÃ¤che seiner kÃ¶rperlichen oder
geistigen KrÃ¤fte auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen eines kÃ¶rperlich oder
geistig gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken war (Â§ 43 Abs.2 Satz 1 SGB VI in der bis
31.12.2000 gÃ¼ltigen Fassung). Der KlÃ¤ger ist seit 01.01.2001 auch nicht
erwerbsgemindert bzw. berufsunfÃ¤hig gemÃ¤Ã� den Â§Â§ 43 Abs.2, 240 Abs.2
SGB VI in der Fassung des Gesetzes zur Reform der Renten wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit vom 20.12.2000, BGBl.I S.1827, gÃ¼ltig ab 01.01.2001.
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Die beim KlÃ¤ger vorliegenden GesundheitsstÃ¶rungen und deren Auswirkung auf
das kÃ¶rperliche LeistungsvermÃ¶gen ergeben sich aus dem vom Senat
eingeholten Gutachten des OrthopÃ¤den Dr. F â�¦ Der deutlich Ã¼bergewichtige
KlÃ¤ger (173cm/95kg) zeigte ein rechts-hinkendes Gangbild, wobei er Ã¼ber den
rechten FuÃ� nicht abrollte. Zehen- und Fersengang wurden rechts-hinkend, der
Einbeinstand links besser als rechts ausgefÃ¼hrt. Dr. F. betont, dass sich diese
Funktionsdefizite nicht durch GehstÃ¶rungen des orthopÃ¤dischen Gebietes
erklÃ¤ren lieÃ�en. Die Muskulatur sei gut entwickelt und die KÃ¶rperhaltung fast
aufrecht.

Bei der FunktionsprÃ¼fung der Gelenke zeigte der KlÃ¤ger eine nicht immer
ausreichende Kooperation. An beiden Schultergelenken, bei deren
Beweglichkeitsuntersuchung der KlÃ¤ger stark gegenspannte, waren radiologisch
keine eindeutigen degenerativen VerÃ¤nderungen feststellbar, aus denen sich die
demonstrierten Funktionsverluste erklÃ¤ren hÃ¤tten lassen. Dr. F. stellte eine freie
Beweglichkeit der Ellbogengelenke, der Unterarme sowie der Hand- und
Fingergelenke bis auf ein leichtes Streckdefizit im Endgelenk des rechten fÃ¼nften
Fingers fest.

Bei freier Beweglichkeit der HalswirbelsÃ¤ule waren auch hier keine wesentlichen
degenerativen VerÃ¤nderungen nachweisbar. Die RÃ¶ntgenuntersuchung der
BrustwirbelsÃ¤ule zeigte VerschleiÃ�erscheinungen von Rippen-Wirbelgelenken, an
der LendenwirbelsÃ¤ule waren Ã�bergangsstÃ¶rungen erkennbar.

Wegen der Gegenspannung war die Beweglichkeit der HÃ¼ftgelenke nicht
untersuchbar. Hier konnte der SachverstÃ¤ndige auf dem RÃ¶ntgenbild so gut wie
keine VerschleiÃ�erscheinungen erkennen. Dr.F. weist daraufhin, dass der
anamnestisch geschilderte Kahnbeinbruch des rechten FuÃ�es keine radiologisch
erkennbaren Folgen hinterlassen hat.

Der KlÃ¤ger demonstrierte im neurologischen Befund einen positiven
Nervendehnschmerz rechts bei 40Â° und links bei 60Â°, wogegen er den Langsitz
unter AbstÃ¼tzen nahezu vollstÃ¤ndig ausfÃ¼hrte.

Insgesamt ist das berufliche LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers durch die
vorliegenden GesundheitsstÃ¶rungen so gut wie nicht eingeschrÃ¤nkt. Nach den
abschlieÃ�enden Darlegungen des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen ist der KlÃ¤ger
ohne weiteres noch in der Lage, alle Ã¼blichen MÃ¤nnerarbeiten ohne
EinschrÃ¤nkungen aus jeder KÃ¶rperposition zu verrichten. Auch ist er in der Lage,
vor Arbeitsbeginn mehr als 500 Meter zu einem Ã¶ffentlichen Verkehrsmittel und
dann von diesem mehr als 500 Meter zum Arbeitsplatz in angemessener
Geschwindigkeit zu FuÃ� zurÃ¼ckzulegen, weshalb auch hier keine relevanten
EinschrÃ¤nkungen vorliegen (vgl. BSG, SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr.23).

Damit kann beim KlÃ¤ger angesichts des festgestellten vollschichtigen
LeistungsvermÃ¶gens von ErwerbsunfÃ¤higkeit nicht ausgegangen werden (vgl. Â§
44 Abs.2 Satz 2 Nr.2 SGB VI a.F.), weshalb ihm auch die in Deutschland ausgeÃ¼bte
TÃ¤tigkeit als Waldarbeiter noch mÃ¶glich sein mÃ¼sste. Selbst wenn dies nicht
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der Fall wÃ¤re, mÃ¼sste der KlÃ¤ger bei der PrÃ¼fung der Frage, ob
ErwerbsunfÃ¤higkeit vorliegt, auf TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes
verwiesen werden. Dabei wÃ¤re die Benennung einer bestimmten TÃ¤tigkeit nur
dann erforderlich, wenn eine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen oder eine schwere spezifische Leistungsbehinderung
vorliegen wÃ¼rde, weil unter diesen UmstÃ¤nden nicht ohne weiteres gesagt
werden kÃ¶nnte, dass der Arbeitsmarkt noch offene Stellen fÃ¼r den Versicherten
bietet. Diese Ã�berlegungen sind jedoch im Hinblick auf die Beurteilung durch den
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen nicht erforderlich.

Der KlÃ¤ger ist aber auch nicht wenigstens berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 43
Abs.2 SGB VI a.F. (ab 01.01. 2001: Â§ 240 Abs.2 SGB VI), weil er noch in der Lage
ist, vollschichtig zu arbeiten. Auch hier kommt es nicht darauf an, ob er die
wÃ¤hrend seines Arbeitslebens in der Bundesrepublik Deutschland ausgeÃ¼bte
TÃ¤tigkeit noch zu verrichten in der Lage wÃ¤re. Ob BerufsunfÃ¤higkeit vorliegt,
beurteilt sich nÃ¤mlich danach, welche seinen KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten
entsprechenden TÃ¤tigkeiten ihm unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des
Umfangs seiner Ausbildung sowie seines bisherigen Berufs und der besonderen
Anforderungen seiner bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnten. Im
Rahmen des von der hÃ¶chstrichterlichen Rechtssprechung entwickelten
Mehrstufenschemas (vgl. z.B. BSG, SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr.17) ist der KlÃ¤ger
lediglich der unteren Stufe der ungelernten Arbeiter zuzuordnen. Er hat nach seinen
Angaben in seiner Heimat keinen Beruf erlernt; in der Bundesrepublik Deutschland
war er sodann als ungelernter Arbeiter in der Forstwirtschaft ohne Tarifbindung
tÃ¤tig. Bei der hieraus folgenden Verweisbarkeit auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
und dem gegebenen vollschichtigen ArbeitsleistungsvermÃ¶gen kann von
BerufsunfÃ¤higkeit beim KlÃ¤ger nicht ausgegangen werden.

Damit stellt sich auch nicht die Frage des Vorliegens der versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen, da der Leistungsfall der Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit bisher
nicht eingetreten ist.

Nachdem der KlÃ¤ger mit dem gegebenen LeistungsvermÃ¶gen auch fÃ¼r die Zeit
ab 01.01.2001 keinen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung gemÃ¤Ã� Â§
43 SGB VI n.F. hat, weil er jedenfalls noch mehr als sechs Stunden tÃ¤glich zu
arbeiten in der Lage ist, war die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts Landshut als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen.

Die gemÃ¤Ã� Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG) zu treffende Kostenentscheidung
berÃ¼cksichtigt, dass der KlÃ¤ger in vollem Umfang unterlegen ist.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nr.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 13.04.2004
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